
Kommission fur Postulat 728 vom 3. Dezember i949 betreffend teilweise 
Abaderung der Verordnung über die  Ausrichtung von Staatsbeitr'ägen 

an die Beruf sbildungsanstalten vom 28. Februar 1946. 

P r o t o k o l l  

der 2. Sitzung, F'reitag, den 23. Nov. 1951, 15.00 Uhr 
im Kaspar Escherhaus. 

--00000-- 

Vorsitz : Th Keller. 

Präsenz : Die Kommission i s t  vollzählig.  Von der Vo ïkdr t acha f  tsdirekt ion 
sind anwesend: Regieningsrat Meier, 

Traktanden: 1. Protokoll der Sitzung vom 9. Nov. 1951. 
2. Fortsetzung der Beratungen. 

. /  Verhandlungen INFO-PRRTNER 

Das Protoko11"Pvird ohne Bemerkungen genehmigt. 

2. Fortsetzung de'r Beratungen. 

Der Vorsitzende 
f ü r  deren Unterbruch. Die damals vorgebrachten Anfragen und Wünsche gelangten àurch 
das Protokoll zur Kenntnis der Volkswirtschaftsdirektion, welche heute der Kommis- 
sion zu deren Beantwortung und a l l cn fa l l s  au weiteren Aufschïissen zur Verfügung 
s t eh t .  Vorerst e rha l t  

Regierungsrat Meier 
Einfragen'. E r ' s t e l l t  eingangs fcs t ,  dass es nicht d ie  Schuld der Volkswirtschafts- 
direktion gew6sen sei, wenn sic an der l e tz ten  Sitzung nicht  ver t re ten war. Sie war 
be re i t s  auf den gleichen Termin durch c h e  Sitzung der  kantonsrätlichen Kommission 
f& das Feriengcsetz engagiert, als s i e  zufolge' eincs Missverständnisses zu spät 
iiber d ie  Sitzung unserer Kommission o r i en t i e r t  wurde. 

Vor der Stellungnahme au den einzelnen Anfragen möchte e r  e i n i g e  einleitende Be- 
merkungen zum vorliegenden Geschsft mBringcn. E r  er innert  àaran, dass das Postiil 
g e s t e l l t  wurde, a l s  der Bund im Zuge von Sparmassnahmen die  Bundesbeitr3ge an die 
Berufsschulen eingcschr'änkt ha t tc .  Das Postulat ging dahin, durch kantonale Mass- 
nahmen die  Ausfalle b e i  den Bundesbeiträgen zu decken. Das Postulat mr eingereicht 
worden zu einer  Zeit, da der Regierungsrat 'sich auf Grund des Voranschlages 1950 
se lbs t  vor die  dringend'e Notwendigkeit g e s t e l l t  sah, nach massiven Einsparungs- 
möglichkeiten zu suchen und demzufolge alle Verordnungen über Beitrage an d ie  Ge- 
meinden auf diese Möglichkeit hin untersuchte. ïm Zuge dieser  Sparmassnahmen w a r  
i n  der W i e r u n g  - nicht von der Volkswirtschaftsdirektion - auch d ie  Auffassung 
vertreten worden, den Grundansatz der Beiträge an die Berufsschulen (5 8 der V'er- 
Ordnung vorn 28.2.46 .) zu reduzieren von 30 auf 20 5% der  anrechenbaren Kosten und 
dafür die  variablen Ansätze zu ändcrn im Sinne einer besseren Unterstiitzung der  

er innert  an die  Verhandlungen der l e t z t en  Sitzung und den Grund 

das Wort zur Stellungnahme zu den im Protokoll enthaltenen 

-. .. .- _. , . . . .. . ._ 
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Xnaneschwachen Gemeinden. Es  Katten s ich daraus f u r  den Staat  wesentliche Ein- 
sparungen erzielen lassen. 'Die Volkswirtschaftsdirektion hat dagegen opponiert. 
Sie konnte einer  solchen Regelung nicht zustimmen, weil dadurch den tatsächlichen 
Verhaltnissen an den Geverbeschulen nicht Rechnung getragen würde. Es ergäben sich 
zufallige Unterstützungsbeiträgc, wclche nicht i n  Einklang stehen m i t  den Bedürf- 
nissen der einzelnen Schulen. Es  ist sodann darauf hinzuweisen, dass die Staats- 
beiträge s ich im Laufe der Jahre entsprechend der fortschreitenden Teuerung auto- 
matisch erhöht haben, w'&rend die Gemeindebeiträge nicht  generell  gestiegen sind, 
sodass heute ein Korrektionsfeld be i  den Mror t sbe i t r agen  l i e g t .  In diesem Sinne 
hat  der Regierungsrat auf das zur Behandlung stehende Postulat Bericht und Antrag 
g e s t e l l t .  

Zu den einzelnen Einfragen i m  Protokoll der  le tz ten  Sitzung 1"';71rt der Sprechende 
aus : 

Zum Votum D r .  Zellwegers, wonach die  Volkswirtschaftsdirek-tim der Erhöhung der 
Lehrortsbeiträge durch die Stadt Zürich starken Widerstmd en?,gegengesetzt haben 
soll, ist  aktenmässig festzustel len,  dass a m  12 .  Mail949 die  Handelsschule de6 
kt?ufmännischen Vereins Zürich um d ie  Erhöhung des LehrortsbeiLrages von Fr. 80.-- 
auf Fr. 120.-- pro Schiiler und Jahr ersuchte und dazu um eine Erhöhung des s tadt i -  
schen Beitkages an die  Schule auf F'r. 260tOO0.--. B i s  dahin zahlte d ie  Stadt einen 
jahrlichcn festen Beitrag von Fr. 170'000.-- und zudem fu r  jeden Lehrling aus der 
Stadt Zürich, soweit deren Zahl 1550 Überstieg, den halben Lchrortsbeitrag von 
Fr. I;o.-- pro Schüler und Jahr. Da das Begehren der'Schule berechtigt  war, wurde 
ihm m i t  Verfaung der Volksvsirtschaftsdirektion vom 16. Nov. 1949 entsprochen. Gegen 
diese Verfügung reichte der Stadtrat  a m  25. Nos. 1949 Rekurs an den Regierungsrat 
ein. Auf Gnind von Verhandlungcn und besonders des Schreibens de r  Volkswirtschafts- 
direkt icn vom 28. Dezember 1949 hat  der Stadtrat  und d ie  Zentralschulpflege m i t  
Beschluss vom 17. März 1950 der Regclung gemäss Verf-g der Volkswirtschafts- 
direktion vom 16. Nov. 1949 zugestimmt, wobei der Rekurs gegenstandslos wurde. Mit 
Ekgabe vom 12. November 1948 ersuchte der Stadtrat  Zürich um Erhdhung des Lehr- 
?Asbeitrages f ü r  d ie  auswärtigen Pflichtschüler, welche d ie  Geverbeschule und die  
Xmstgewerbeschule der Stadt Zürich besuchen, von Fr. 85.-- a f  Fr. 120.-- pro 
S=hUer'.und Jahr. M i t  Schreiben vom 2. Februar 1949 t e i l t e  d?s Tndmtrie- €4 Gewerbe- 
& dem Schulamt Zürich m i t ,  dass das Gesuch auf Grund der Abrezhnung fur das Jahr 
1948 geprüft werde. Nachdem diese PrÜf'ung dann die  Berechtigung des Begehrens er- 
geben hat te ,  wurde m i t  Verfügung der Volkswirtschaftsdirektion vom 21. Dez. 1949 
der LehrOrtsbeitrag an die  Gewerbeschule und,an d ie  Kunstgewerbeschule der Stadt 
Zürich ab 1. Mai 1949 auf Fr. 120.-- pro Schüler und Jahr fes tgesetzt .  
geht einden t i g  hervor, dass d ie  Volkstvirtcchaftsdirektion der Erhöhung der Lehr- 
oitcbeiträge durch die Stadt Zürich keine Hindernisse i n  den IVzg gelegt ha t ,  E i n  
solches Verhalten wäre auch nicht  zu verstehen gewesen, nachdem gerade die Lehr- 
ortsbeiträge m i t  dazu da sind, das f inanziel le  Gleichgewicht der Berufsschulen 
sicherzustellen. 

In Bezug auf die  Ausf'ührungen D r .  Hausers, wonach die  Schuloi-%sgemeinde zugleich 
d.ie wir tschaft l ich s tärkste  Gemeinde da+ betreffenden Region se i ,  ist festzustellen,  
i.ass dies  nicht  generell  z u t r i f f t ,  namentlich nicht  f u r  die Schulortsgemeinden der 
' .ebezirke und fïir diejenigen des Unterlandes. Dagegen ist  es  r ich t ig ,  dass die 

kmfmännischen Lehrlinge, im Gegensatz Q den gewerblichen Lehrlingen, e in  Schul- 
geld zu bezahlen haben. M i t  Verfigung.der Volkswirtschaftsdirektion vom 10. Oktober 
1944 wurden d i c  Schulgelder für die  kaufmännischen Berufsschulen 
Ecrgen, Wadenswil, Uster, Wetzikon, R i t i  und Stafa wie fo lg t  festgesetzt:  

Daraus 

. .  
kaufmännische Lehrlinge: Fr. 24.- pro Pflichtschüler und Semester, 

inc l .  e in  Wahlfach; für jedes weitere 
Shhlfach Fr. 3.-- pro Semester. 



VerMuferinnen: Fr. 15.- 

Für Winterthur: Fr. 35.- 

Fur Z i i c h :  Fr. 40.- 

pro Pflichtschuler uni Semester fur a l le  
PfïichtfAcher; für jedes 'Freifach fi. 3.- 
pro Semester. 

pro Semester fUr a l l e  obligatorischen 
Fgcher, l au t  Verfeung der VD. vom 15.11.49. 

nur Fflichtfdcher . 

An den gewerblichen Berufsschulen werden an Material- & Haftgeldern Fr. 10.- 
b i s  Fr. 15.-- pro Semester von den Schùlern erhoben. Diese scheinbare Mehrbe- 
lastung der kaufmännischen Lehrlinge l i e g t  in den Löhnen begriindet. Betragt der 
Monatslohn eines kaufm&nischen Lehrlings Fr. 75.- b i s  80.- im ersten,  Fr. 100.- 
im zweiten und Fr. 125'.- b i s  130.- i m  d r i t t e n  Lehrjahr, dann i s t  d ie  Bezahlung des 
Schulgeldes dem -Lehrling Ubcrbunden. B e i  Monatslöhnen von Fr. 60.-, 80,- und 100.- 
libernhtnt der  Lehrherr das Schulgeld. Nach einer Mitteilung des Sekretariates der  
Handelsschule des kaufmännischen Vereins Zürich wird das Schulgeld zu 95% von der  
Lehrfirma bezahlt. In  den gewerblichen Berufen l iegen d ie  Lehrlingslöhne mit wenigeic. 
Ausnahmen erheblich unter denjenigen der kaufmännischen Lehrlinge, sodass im ge- 
samten gesehen nicht von einer f inanziel len Mehrbelastung der kaufmännischen Lehr- 
l inge gegenüber den gewerblichen Lehrlingen gesprochen werden kann. E s  i s t  auch 
festzustel len,  dass die kaufmännischen Vereine, a l s  Träger der kaufmännischen 
Berufsschulen, im allgemeinen ihren Schulen keine f inanziel len Mittel zur Verfügung 
s te l len ,  m i t  Ausnahme von Zürich und Winterthur, welche Fr. 1Cji000.- bezw. 4000.- 
l e i s ten .  Anderseits l e i s t en  b e i  den von Gemeinden und Verbanden geführten gewerb- 
lichen Berpfaschulen d ie  Träger erhebliche Beiträge. Sie  übernehmen auch die Be- 
t r iebsdef iz i te .  E s  darf auch nicht Übersehen werden, dass das Schwergewicht der 
kaufmännischen Ausbildung b e i  der Schule l i e g t ,  yährend die Verantwortung der  
Berufsausbildung i n  den gewerblichen &rufen dem Lehrbetrieb überbunden ist.  

[ 

Auf die  Anfrage Mossdorf wegen der Reduktion des Wrkidesbeitrages, welche im Jahre 
1952 Fr. 160'000.-- erreichen wird, i s t  zu sagen,.dass es  s ich vcir allem um einen 
Abbau sozialpol i t ischer  Massnahmen handelt, indem. die Eeitr'äge an Fursorgekasse 
und Ruhegehalter des Lehrpersonals nicht mehr a l s  anrechenbare Ausgaben anerkannt 
werden. Ausserdem wurde der Subventionsansatz an die Besoldungen fir den f r e i -  
will igen Uhterricht reduziert  von 26 auf 25 $. 

An privaten Werkschulen (Anfrage Hardmeier) werden nur deren 2 unters tü tz t  , na&- 
l i c h  diejenigen der Firmen Gebrüder Sulzer i n  Winterthur und Bucher-ayer i n  
Niederwcningen . Diese sind a l s  Berufsschulen im Sinne der Beruf sbildungserlasse 
anerkannt. Dercn Lehrplan entspricht dem vom BIGA erlassenen Normal-Lehrplan. 
Diese Schulen erhalten cincn Staatsbeitrag i n  der Höhe von 30 % der anrechenbaren 
Ausgaben fUr' ' k s o l d n g  und Lehrmittel. 

A l s  Antwort auf d ie  Anfrage Tschudi nach den verschiedenen Beiträgen an die 
Berufsschulen wurde eine grosse Tabelle e r s t e l l t ,  welche zur Einsichtnahme im 
S i t z u n g s z h e r  aufgehhgt ist. Von der Anfertigung von Reproduktionen zu Handen 
der Kommissionsmitglieder wurde abgesehen wegen der  erheblichen Kosten. 

Der Vorsitzende dankt fur d ie  gebotenen Aufschlusse. I n  Bezug auf die  Abwesen- 
h e i t  der Volkswirtschaftsdirektion an der l e t z t en  Sitzung schi lder t  er nochmals 
den Tatbestand und weist darauf hin, dass e r  der Meinung war, die  zuständlge Ver- 
waltungsdirektion werde jeweils von der Staatskanzlei automatisch zu den Sitzungen 
der kantonsrätlichen Kommissionan eingeladen. Da noch s t a t i s t i s ches  Material ver- 
a rbe i t e t  werden musste, v&e ohnchin eine zweits Sitzung nötig gewesen. 

--- 
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D r .  Zellweger nimmt gerne zur  Kenntnis, dass sei tens  'der Volkswirtschaftsdirektlon 
keine Opposition gegen dio ErhShung der  Lchrortsbeiträge In Ziirich erhoben worden 
w a r .  Eine Abkïärqng war aber zu begrüssen. Möglicherweise h a t t e  d ie  etwas se i t -  
raubende Erledigung des Geschaftes dcn Eindruck eines Widerstandes erweckt. 

- 

Dr, Leu erwahnt noch einige Einzelheiten au den Verhandlungen zwischen Kanton 
und Stadt beziiglich der  Erhöhung der JÆhrortsbeitr'Xge in Zurich. E r  w e i s t  dann 
darauf hin, dass die Gesamtlcistungcn des Kantons fur das berufliche Bildungs- 
wesen betragen haben: 1930 = Fr. 934'0OU.--; 1940 = Fr. 1'0151000.--; 1949/50 = 
Fr. 2~280~000.--, wobei in letzterem Betrage die Leistungen an Schulhausbauten 
( 5  8, 1t.b. der Verordnung über die  Ausrichtung von Staatsbeiträgen an die Bo- 
rufsschulen) nicht  inbegriffen sind. Im übrigen umfassen die g e ? ì e n  Beträge 
nicht nur d i e  Staatsbeiträge an d i e  Berufsschulen, sondern auch die Kosten für 
d ie  Lehrabôchlussprufungen, Weitcrbilàungskurse, Stipendien etc . .  Der Bund 
l e i s t e t e  im Jahre 1949 an d ie  Berufsbilching im Kanton Zürich F'r. 1f723fûû0.--, 
Wegen der s te t igen Kostensteigerung auf a l len  Gebieten ist  auch der Grundbeitrag 
des Staates an die  Berufsschulen a l s  30Siger Anteil entsprechend in die  Höhe ge- 
gangen, Anderseits sind variable Bciträgc gesunken, wegen des Rückganges der  
Gemeindesteuerfiisse. 

Zu der an der l e tz ten  Sitzung aufgeworfenen Frage, ob s ich  d i e  kaufìnännischen 
Lehrlinge nach erfolgreichem Abschluss ih rer  Lehrzeit f inanz ie l l  besser stellen 
als  gewerbliche Lehrlinge, l eg t  der Sprechende dar, dass beispielsweise bei  den 
Abtallbenifen s ich die Löhne zwischen F'r. 1.95 b i s  2.40 im ersten Jahr nach der  
Lehre und Fr. 2.30 b i s  2.65 im 4 .  Jahr nach der Lehre bewegen, was be i  200 Ar- 
beitsstunden pro Monat einem Monatsgehalt von F'r. 390.- b i s  480.- im ersten und 
Fr. ,460.- b i s  530.- im 4 .  Jahr nach der Lehre entspreche. I m  kaufmännischen Be- 
ru fe  beträgt das Monatssaïär ca. Fr. 400.- i m  ers ten b i s  Fr. 500.- im 4 .  Jahre 
nach der Lehre, Dabei darf aber nicht  ubcrsehen werden, dass die  kaufmännische 
Lehre nur 3 Jahre, die  Lehrzeit i n  den Metailberufen 3; - 4 Jahre dauert, wodurch 

r * '--iufmännische Lehrling mindestens ein halbes Jahr b i s  ein ganzes früher in 
den Genuss des Angestclltenlohnes kommt. 

. 

Der Vorsitzende verdankt auch diese Ausführungen und eriiffnet die Dislassion. 

R. Welter .ist froh, diese Auskünfte crhalten zu haben. E r  s teh t  aber nach wie 
vor auf dem Standpunkt, dass das Postulat nicht abgeschrieben werden sollte, 
weil damit au rechnen sei ,  dass der Wlndesbcitrag weiter gesenkt werde und der  
dadurch entstehende Ausfall irgendwie gedeckt werden müsse. E s  ist  absolut not- 
wendig, die  Berufsschulen auf der  Höhe ih re r  Aufgaben zu halten. Bei a l l e r  Aner- 
kennung und Dankbarkeit für die  s taat l ichen h i s t i n g e n  scheint doch in Anbetracht 
der  bedauerlichen Drûsselung bci  den Bundcsbeitrxgen die  Notwendigkeit zu be- 
stehen, dasu eine Erhöhung anderer Beiträge erfolgen muss. E r  s t e l l t ,  auf Anfrage 
des Vorsitzenden, den Antrag, das Postulat nicht abzuschreiben. 

A. Mossdorf 
bildungswesen von i930 b i s  1950 beeindruckt. Die' Lehrortsbeiträge zeigen nicht  
das gleiche Bild. E s  wäre nicht r icht ig ,  die  Staatsbeiträge allgemein zu er- 
höhen, wenn sich doch verschiedene Schulen nicht i n  prekärer Lage befinden, um80 
-.- .;.ger, als d i e  Finanzlage des Kantons nach w i e  vor sehr angespannt i s t .  

ist von der Steigerung der kantonalen Leistungen f ü r  das Berufs- 

R. Tschudi..bedauert, dass d i e  Tabelle über die'Beitr*äge an die Berufsschulen 
den Kommissionsmitgliedern nicht zugestel l t  wu+. E r  anerkennt aber den dafür 
vorgebrachten Grund. E s  ivürdc ihn noch interessieren, in welcher Beziehung d i e  
Kosten der Bcrufsschulen zu den Schulerzahlen stehen. E r  wirft die Frage auf, 
ob nicht v i c l l c i c h t  doch noch i n  à c r  cincn oder anderen Richtung Einsparungen 
sei tens  der Schulen möglich wären. 
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Dr. Leu 
geben iiber die Relation zwischen Schülersahlund Kosten..Er bestatigt die Ver- 
schiedenheit der finanziellen Situation b e i  den verschiedenen Schulen. Bei der 
einen fehlen d ie  Mittel, um die  notwendigen Maschinen anzuschaffen, b e i  &dem 
wird iibermarcht, indem Aufgaben Übernommen werden, d ie  nicht zum eigentlichen 
hh rbe t r i eb  gehören. Die Lehrortsbeiträgc wurden e r s h a l s  im Jahre 1940 festgelegt  
und se i the r  wiederholt rev id ie r t .  E s  i s t  Sache der Schule, Un Falle eines Defizites 
dem Kanton e in  Gesuch um Erhöhung der Lehrortsbeiträge einzureichen. Der hiSchste 
Lehrortsbeitrag belauft  s ich auf Fr. 120.--, daneben g i b t  es aber solche m i t  Fr.60.- 
bis 65. -- , welche den betreff  enden Schulen zur Erhaltung Ihres f inanaiellen Gleich- 
gewichtes geniigcn. 

könnte nur auf Grund der Jahresrechnungen der 423erufsschulen Auskunft 

1 

Der Vorsitzende 
keine Gesuche um ErhdRting der LehrOrtsbeiträge eingegangen seien. 

s t e l l t  d i e  Frage, ob auf Grund der Rechnungsabschlüsse 1950 noch 

D r .  Lou: Doch, sehr v ie l e .  

- Regierungsrat Meier bes ta t ig t ,  dass solchc Gesuche laufend eingehen, Was d ie  Aus- 
gaben des Eundes f ü r  das gesamte Berufsbildungsmscn anbet r i f f t ,  so betragen diese: 
1950 = Fr. 13,6 Mio; l a u t  Widget 1951 = 12,9 Mio; l a u t  Budget 1952 = 13,s Mio. Fr,,  
' 1 ~ ~ s  zeigt,  dass der Bund nicht i n  der Lage ist ,  diese Ausgaben zurückzuhalten. Im 
Kanton werden die  Posten für die  Berufsbilctung standig Überprüft. I n  einem Kreis- 
schreiben an d ie  Berufsschulen hat die Volkswirtschaftsdirektion der Erwartung 
nach wesentlichen Einsparungen Ausdruck gegeben. Bei dem zur Diskussion stehenden 
Postulat geht es aber nicht um diese Belange, sondern lediglic-h um die  Frage, ob 
die  Beitragsreduktion des Bundes a l l e i n  durch Massnahmen des -Kan%ons aufgefangen 
werden s o l l  oder ob auch die  Lehrortsbej-träge dazu herangezogen werden können. Die 
Diskussion s o l l t e  s ich  auf diesen engen Rahmcn beschränken. 

Der Vorsitzende 
des Postulates g e s t e l l t  s e i .  E r  ersucht um weitere Stellungnn.lc,insbesondere - .. - 

wenn sich Stimmen für Abschreibung geltend machen wollen. 

s t e l l t  f e s t ,  dass bisher ledigl ich e in  Antrag auf Nichtabschreiben 

G. Str ick ler  
Zürich nicht den Eindruck, dass s ich  diese i n  einer Nótiage befinde. Es i s t  im 

hat  auf Grund seines Einblickes i n  d i e  Gewerbeschule der Stadt 

Gegenteil etwelche Verwöhnung zu konstatieren. Der Sprechende beantragt Abschrei- 
bung des Geschaftes im Sinne der  Zustimmng zum Antrag der Regierung. Allfal l iged 
an den Kanton gerichteten Unterstiitzungsgesuchc so l l ten  ,indiv-iduell gepruft und 
behandelt werden. 

A .  Winiger 
ohne eine Zusicherung, dass d ie  def iz i taren Schulen ihre.Beiträge erhalten werden, 
s e i  e s  i n  Form vermehrter s taa t l icher  Leistungen oder erhöhter Lehrortsbeiträgc . 
Wie wird übrigens der f inanz ie l le  Ausgleich geschaffen, wenn der S taa t  lediglich 
30 % der anrechenbaren Kosten zuzüglich den variablen Eeitrag'auf Grund des Ge- 
meindesteucrfisses, welcher von den Betriebskosten der  Schule abhängig ist ,  l e i s t e t  ? 

hat  nach wie vor d i e  Auffassung, das Postulat nicht abzuschreiben 

Der Vorsitzende - weist darauf hin, dass nach der zur Einsichtnahme aufgehangten 
Tabelle d i e  Passivsaldi scheinbar h e r  wieder vorgetragen und die  neuen Defizite 
dazugeschlagen werden. Wann .und i n  welcher Weise wird dem A r - 5 ~  g dieser  Passiv- 
s a l d i  Einhalt geboten ? 

D r .  Leu: 
voraussieht, hat  nach 9 36 des EG. zum BG. Über die berufliche Ausbildung nicht  
nur das Recht, sondern die  Pf l icht ,  e in  Gesuch um Erhöhung des Lehrortsbeitrages 
einzureichen, um das Betriebsdefizit  zu decken. 

Jede Schule, welche in der Rechnung einen Passivsaldo aufweist oder 
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. Das folgende Beispiel zeigt, nie die  hhrortsbci t räge.  e rmi t te l t  werden: 

1. 

20 

3. 

4. 

5 .  

6 .  

7. 

Ennittlung der ungedeckten Kosten (dio TotalP-"gaben der Schule, abaüglich 
Einnahmen ohne QemeindebeitrQe, ergeben die ur@edeckten Kosten, o.B. 

Ermittlung der voraussichtlichen Subventionsausfdlle der nächsten drei 
Jahre, hievon einen D r i t t e l  ( 2 . B .  Fr.  10tOOO.--). 

Ziffern 1 u n d  2 ergeben zusammen den von den Gemeinden zu deckenden 
Ausgabenüberschuss (2.B. Fr. 4OiO00.-). 

Ermittlung der Verhaltniszahl dcr Schuler der Schulortsgemeinde und der 
übrigen .LehrOrtsgemeinden zur Gesamtschulerzahl, Beispiel: 

Fr. 3O'OOo.--). 

, ,  Gesamtschülereahl 
S c h i e r  der Schulortsgemeinde 

: 500 = 100 $ I 

100 = 20 $ 
Schüler der ihrigen Ghrortsgemeindcn ' 400 80 % 

500 = 100 $ 

Ermittluiig der festen Kosten der Schulortsgqneinde. Die Anrechnung eines 
Betrages von k.. 600.- pro benutztes Schulzimmer und Jahr hat  sich als 
r i ch t ig  erwiesen (2.B. 10 Zimmer = Fr. 6000.--). 

Feststellung des Prozentsatzes, m i t  welchem die  Schulortsgemeinde und die 
übrigen Lehrortsgemeinden an den festen Kosten der Schulortsgemeinde parti- 
zipieren. Beispiol: 

Feste Kosten Fr. 6000.-- = 100 % 
Schulortsgemeinde 20% x Fr. 6000.- 6 Fr. 1200.- = 20 % 
Uirige Iehrorts- 

gemeinden 80% x F'r. 6000.- = fi. 4800.- = 80 $ 
Fr. 6000.- = 100 5 
-- 

Ermittlung der khror t sbe i t räge .  

a. für die Schulortsgemeinde 
20 8 der ungedeckten Kosten von Fr. 401000.- 
ab züglic h Nutznic ssung sante il dc r Übrigen 

Fr. 8000.- 

hhrortcgemeinden an den festcn Kosten = Fr. @OO.-- 

Fr. 3200.-- 
Lehrortsbeitrag der Schulortsgemeindo 

= Fr. 32.- 3200 pro Schfler und Jahr 

bo f ü r  die  .übrigen Lehrortsgemeindcn 
80 % der ungedeckten Kosten von Fr. 40'000.- = Fr.32'OOO.- 
zuzüglich i h r  Nutznicssungsanteil an den 

festen Kosten der Schulortsgemeinde = Fr. 4'800.- 

Fr.36 ' 8 O O o -  

Lehrortsbeitrag der übrigen Gemeinden 

= Fr. 92,- 36800 
400 

pro Schulcr und Jahr -- 
Dieser Schlüssel dürf te  gerecht scin und den Tatsachen am besten entsprechen. Es 
ist noch darauf aufmerksam zu machen, dass die  Verordn1im- -srschreibt, dass die 
Schulen keine Vermögen anlegen dürfen aus dcn Bciträgen. 
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Dr .  Zellweger kons ta t ie r t  Einigkeit darüber, dass w i r  ein Interesse haben an guten 
Bérufsschulen. Bei diesen haben s ich aber die  Verhaltnisse gegenvber früheren Jahren 
stark geändert. E i n e  gute AusrUstung und gute Lehrkräfte sind notwendig. Diese 
kosten aber etwas. Die von der Volkswirtschaftsdirektion angekündigte, s i ch  auf 
$ 7 der Verordnung vom 28.2.46. stutzende Festsetrtung von Höchstgrenzen fur die  
Lehrerbesoldungen h a l t  der  Sprechende nicht fiir r ich t ig ,  weil  dadurch d ie  Qualitat 
der Lehrkrafte leiden werde, Die Stadt Zurich würde dabei am starksten betroffen, 
E r  hat  es  etwas vermisst, dass im Bericht zum Postulat 728 auf d ie  Stadt Zürich 
nicht  Rücksicht genommen wurde. Durch d ie  Festlegung der Köchstgremen fur die  
Lehrerbesoldungen wird,gegenuber der Stadt e in  ziemlich kräf t iger  Abstrich am 
Staatsbeitrag gemacht. E r  kann schon aus diesem Grunde nicht fw Abschreibung 
des Postulates sein.  

ner  Vorsitzende 
Höchstgrenzen. 

ersucht Regierungsrat Meier um eine Stellungnahme zur Frage der 

Regierungsrat . Meier ... er innert  an seine Ausführungen, wonach e r E i c h t  werden konnte, 
die  Reduktion des Grundbeitragcs von 30 auf 20% zu umgehen. Wenn diese Massnahme 
durchgedrungen dare, m e  die  Stadt Zürich am s tarksten davon betroffen worden 
sein.  Darin, indzm dies  vermieden werden konnte, l i e g t  eine Anerkennung der s tad t i -  
schen Leistungen auf diesem Gebiet. Es  stimmt, dass beabsichtigt ist ,  anrechenbare 
Höchstgrenzen f ü r  die  Lehrerbesoldungen festzusetzen; m i t  der Stadt Zürich sind 
be re i t s  Besprechungen in diesem Sinne aufgenommen worden. Die Volkswirtschafts- 
direktion wird dabei eine Linie einhalten, welche die  Besoldungen der Universitats- 
Professoren und Mittelschullehrer gebührend würdigt. E s  geht nicht  an, dass Be- 
solàungen be i  nicht s taat l ichen Schulen subventioniert werden, welche höher sind, 
a l s  diejenigen an den obersten s taat l ichen Lehranstalten. Uebrigens ist ledigl ich 
die Staatsleistung an diese Besoldungen begrenzt. Wenn die  Schulcniiber diese Höchst- 
grenze hinaus gehen wollen, müssen s i e  das ganz mit eigenen Mitteln tun. 

-- D r .  ZellweKer: -,-. --. _. - '3s muss auch berücksichtigt werden, dass die  Stadt grössere Auf- 
gaben zu e r fü l len  und Schwierigkeiten zu Überwinden hat.  Ein.Unterschied zwischen 
Stadt und Land i s t  i n  dieser Beziehung vorhanden und muss berücksichtigt werden. 
Von der Kunstgewerbeschule und d6r stadtischen Gewerbeschule wird mehr erwartet, 
a l s  von den gewerblichen Schulen auf dem Lande. Bei den vorgesehenen Massnahmen 
i s t  die Stadt d ie  Leidtragende. Wenn s i e  i n  einen Rahmen gebracht werden können, 
wo die  Stadt Zürich angemessen behandelt wird, könnte e r  m i t  ,der Abschreibung des 
Postulates einverstanden sein. 

M. Kunz 
Beitragserhöhungen gesucht M e ,  wenn das Postulat stehen b l e ib t .  E r  is t  Über- 
zeugt, dass Einsparungen möglich sind, ohne an der Qualitat  der Schule einzubüssen. 
E s  sollte geprüft werden, Mittel und Wege zu finden, um von Fa l l  zu Fa l l ,  wo es 
gerechtfer t igt  ist ,  Zuwendungen machen zu können. Es schadet auch nichts, wenn 
eine gewisse Rii.ckbildung der beruflichen Ausbildung von der Schule auf den Lehr- 
meister s t a t t f i nde t  und sich die Schule in der Hauptsache nur noch dem theoretischen 
Unterricht widmen muss. Der Spredhende unters tü tz t  den Antrag Str ickler .  

glaubt, dass der  f inanziel le  Ausgleich weniger m i t  Einsprungen a l s  dumh 

--- E. Gyr - Y  f r a g t  nach konkreten Vorschlagen f ü r  Einsparungen. Anschaffungen werden, 
-..ich f I 'fieren Ausführungen D r  , Leuts, eingehend auf ihre Notwendigkeit geprüft. 
Bs ist  wichtig, dass den Lehrlingen Demonstrationen geboten werden können. Wenn 
Einsparungen e r z i e l t  werden miisscn, wird die  Ausbildung darunter leiden. Das 
Postulat s o l l t e  nicht ohne weiteres abgeschrieben werden. 
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E. Hardmeier h a l t  den Rat auf Sparmassnahmen nicht  ganz am Platze. In Bezug auf 
Whterthur ist ihm bekannt, dass man i n  den Berufsschulen sehr sparsam'uhd zurück= 
haltend mit Anschaffungen ist. Dasselbe g i l t  von der  MetallarbeiterschKLe. .Im V e r  
gleich zu den Lehrwerkstakten der Grossindustrie sind s i e  bezdglich. ihrer Einrich- 
tungen stark im Rückstand. Auch b e i  der kaufmannischen Berufsschule Winterthur muss 
gespart werden. Diese ist  übrigens sehr zurückhaltend, ->iu L'- :!hem Gesuch um 
Defizitdockung an die Stadt gelangt. Bei,der gewerblichen Berufsschule hat  man 
durch d ie  Erhöhung des Lehmrtsbeitrages auf das Maximum von Fr. 120.-- den finan- 
ziellen Ausgleich vol l  erreicht .  In Bezug auf diese Schule lc¿jnnte"er der Abschrei- 
bung des Postulates, zustjmmen, nicht  aber im Hinblick auf d ie  kaufmännische Berufs- 
schule und die Metallarbeiterschule i n  Winterthur. Der Tendenz, d ie  Borufsschulen 
auf der  Hdhe ihrer  Aufgaben zu erhalten, stimmt c r  zu. 

Der Vorsitzende 
h e i t  a l l e r  Defizit2 auf Ende 1950 und i n  welchem Verhältnisse dieser  Betrag zu 
einer  Erhöhung des Grundbeitrages von 30 % auf 35 % stehe. 

erkundigt sich, ob eine Zusammenstellung bestehe ifber d ie  Gesamt- 

D r ,  Hauser weist auf den Wert der beruflichen Ausbildung und ihre  Bedeutung für  
unsere Volkswirtschaft hin. Bei einem der  wichtigsten Guter, die  e s  zu erhalten 
g i l t ,  s o l l t e  zu le tz t  gespart werden müssen. Die Schulen haushalten sehr sparsam. 
Die kaufmännischey Berufsschulen auf dem Lande stehen i n  Bezug auf ihre  Ausstattung 
mit Anschauungrnaterial noch nicht auf der Höhe der Zeit .  E s  lag ihm besonders 
daran, diese auf den Stand der städtischen Schulcn in %rich und Winterthur zu 
bringen. Das ist auch ein Stück Kampf gegen die  Verstadterung. Der Sprechende 
weist sodann auf d i e  f re iwil l igen Zuwendungen der Firmen an d ie  kaufmännischen 
Berufsschulen hin. Es handelt s ich dabei nicht nur um Beiträge von Lehrfirmen, 
sondern auch solcher Betriebe, die keine Lehrlinge bescbaftigcn. E s  sind f r e i -  
wi l l ige  Leistungen im Interesse des Lchr1ingswesens;welche bisher  in die  ordent- 
l iche Eetriebsrcchnung der Schulen genommen werden mussten. E r  wirft die Frage auf, 
ob diese Vorschrift überhaupt -~ ._.._. - # .. ... -.-. _. eine ,* I .' . g e . ~ ~ t _ z l i c h c  Grundlage h7.be-r- diese €?&i- 

t . I%%:'?%ï & s h h n  zur  f re ien  Vcrwendung. -Mi*n".-*..-r. > zu , , belassen ,. . , . . p voären. ,, --*\C.' I. Das würde auch 
d ~ i F ! R X € T l ~ % ~ i ~  'Ter *$%$en-& derartigen kuwendungcn erhbhen . E r  empfiehlt 
diese Frage einer  wohlwollenden Prüfung. 

A .  Mossdorf tritt auch dafur ein, dass kc#@#?%sparungcn gemacht werden, welche 
die  berufliche Ausbildung beeinträchtigen :Yurden, Die notwendigen Mittel  müssen 
aufgebracht werden. Der Kanton tr'ägt bc i  der Ausrichtung des GnxiCkitrages der  
Teuerung Rechnung, da s ich derselbe auf Grund eincs prozentualen Anteilcs an den 
gestiegenen Kosten berechnet. Bei dcn Lchrortsboitrxgcn ist das nicht der Fal l .  
Es i s t  deshalb r ich t ig ,  dass h i e r  noch eine MGglïchkeit zur Korrektur l i e g t .  Da- 
gegen.w'are es falsch, den Grundbeitrag zu erhöhen, weil dadurch Schulen begünstigt 
"irden,, die es nicht nötig haben. Dic Anregung D r .  Hauser's bezüglich der f r e i -  
will igen Beiträge ist zu begrüssen. 

ws-:,. r',.'-,*".- .,.,. TT.,..cy. 

l 
Regierungsmt Meier e rk l ä r t  s ich gerne bere i t ,  d ie  Anregung D r .  Hauser's zur 
Wiftmg entgegen zu nehmen, wobei e r  s i e  so auffasst, dass diese f re iwil l igen 
Beiträge b e i  der Festsetzung der Lehrostsbeiträge nicht in Anrechnung gebracht 
werden müssen. Seines Wissens wurdcn schon bisher die 'Zuwendungen fur speziel le  
Zwecke nicht  i n  d ie  Betriebsrechnungen aufgenommen. Der Sprechende weist darauf 
hin, dass - bei allem Verständnis dafür, dass Yn Zusammenhang m i t  dem zur D i s -  
kussion stehenden Postulat sich eine umfassende Aussprache über d i e  Beiträge an 
d ie  Bcrufsschulen en t fa l te te  - die  Diskussion wieder auf den Inhalt des Postulates 
ziiriLKgeführt und beschr'änkt werdcn so l l t e .  Darin war dem Regierungsrat d ie  kon- 
Arete Frage zur F'rufung unterbrei te t ,  ob zum Ausgleich der Defizite der Schulrech- 
nungen nicht der Mindestbeitrag an dit: Betriebskosten der Berufsbildungsanstalten 
erhöht werden so l l t e .  D a m i t  wird aber cinc gleiche Bcgünctigung a l l e r  Gemeinden 
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mridngt ,  wahrend :?-le finanzpolit ischcn Diskussionen der l e t z t e n  Zeit  um den 
Finanzausgleich in. entgegenge se t z t e r  Richtung laufen und auf eine Anpassung der 
Staatsbeitr'äge an d i e  f inanziel len Verhaltnisse der  einzelnen Gemeinden hin ten- 
dieren. Der Regierungsrat kann d i e  Notwendigkeit e iner  allgemeinen Erhöhung des 
Grundbeitrages nicht einsehen. In der  Praxis würde es  auf eine l1Extrawurstt1 fvr 
d i e  Stadt  Zürich hinauslaufen. Das ïaisst s ich  heute nicht  verantworten. Die Stadt 
ha t  keine Ursache zu Klagen und s o l l t e  der regierungsrgtlichen Stellungnahme 
Verstandnis entgegenbringen. Das Postulat  verlangt e ine zusatzliche Leistung des 
Staates,  wahrend d ie  Staatsrechnungspriifungskommission d i e  Regierung ersucht, im 
Budget d i e  Ausgaben um 2 Mio. Franken zu reduzieren. Dar Sprechende appe l l i e r t  an 
d i e  Kommission, s ich  der  Haltung des Kantonsrates im vorigen Dezember anzupassen 
und der  Abschreibung des Postulates zuzustimmen. 

Auf die  Frage des Vorsitzenden, w i e  es s ich  m i t  dem Anwachsen der Defizi te  de r  
Schulen verhalte,  erklären 

n r ,  Leu und Honegger, dass keine Dcfizite ungedeckt, bleiben, indem um entsprechen- 
ae Erhöhung der Lehrortsbeiträgc nachgesucht werden kijnne und dass d i e  Volks- 
wirtschaftsdircktion nöt igenfal ls  durch Gesuche an d ie  Lehrortsgemeinden um 
Deckung des Defizites der Schulrechnungen d i e  dicsbezüglichen Bemühungen der  
Schulen unters tutze.  

. 

. 

D r ,  Zellweger bes t r e i t e t ,  d a s s e s  der Stadt  Zürich um eine Extrawurst gehe. Es  
geht nur um d ie  Erhaltung der bisherigen Verhaltnisse. Bei  Einschr'änkungen an den 
staat l ichen Beiträgen tr ifft  e s  d ie  Stadt  Zürich am starksten.  Aber auch Zklrich 
muss auf der gleichen Höhe scin wic d i e  Industrie.  Letztere unternimmt d i e  grossen 
Anstrengungen, w e i l  s i e  dercn Notwendigkeit und Nutzen e ins ieh t .  Der Spalechende 
i s t  dankbar, dass d i e  Regierung auf cine Reduktion des Grundbeitrages von 30 % 
verzichtet  und würde es  begrüssen, wenn auch b c i  den notwendigen Anschaffungen 
n ich t  a l lzusehr  in Einschränkungen gernacht wiirdc, w e i l  v i e l  Anschaumgsmaterial 
v e r a l t e t  i s t .  

Der Vorsitzende 
Bucigetzahlen des Bundes geltend mache, das Postulat  s e i  hinfii i i ig geworden. Die 

fuh r t  aus, dass Regieningsrat Meier m i t  dem Hinweis auf d i e  

neuerliche Erhöhung des Bundesbudgcts kann aber andere Ursachen haben, sodass 
dieses  Moment nicht ausschlaggebend sGin kann. 

R. Welter aner!tennt, dass de r  Kanton Zurich m i t  seinen Leistungen an  d i e  Berufs- 
schulen weit  geht. Bedauerlich i s t  d ie  Tatsache, dass der Wind seine Beiträge ein- 
schränkt. Wahrend s i e  1932 noch 50 % b e t m g q  sind s i e  s e i the r  sukzessive zurück- 
gegangen auf 30,6 $. Der Vorschlag Dr. Hauser's:in Bezug auf d i e  f re iwil l igen,  
privaten Beiträge br ingt  e in  neucs Momcnt i n  dic. Diskussion. Die Berufsschulen 
*den d ie  vorgeschlagenc Regelung z m i f e l l o s  begrüssen. Wenn d i e  Regierung d i e  
Zusicherung abgibt, diese Frage objektiv au prüfen, könnte er seine Meinung i n  
Bezug auf d i?  Aufrechterhaltung des Postulates revidieren. 

A .  Winiger anerkennt durchaus den guten Willen der  Regierung, welcht, s ich  auch 
in e iner  Zwangslagebefindet zwischen der Wiinschbarkeit eines guten Ausbaues der  
SGhulcn und der Notwendigkeit cines sparsamen Staatshaushaltes. E r  glaubt auch, 
--.ss d i e  neue Anregung von D r .  Hauscr einen gangbaren Weg zeigt .  D i e  Erhöhung der  
- , irortsbeiträge kommt d ie  Gemeinden immcr noch wesentlich b i l l i g e r ,  a l s  wenn sie 

eigene Berufsschulen einrichten müsste. Diese Massnahme i s t  deshalb durchaus zu- 
mutbar. Der Sprechende kann s i ch  deshalb dem Antrag auf Abschreibung des Postulates 
anschliessen. Nötigenfalls kann d i e  Angelcgenhcit spater ivieder aufgegriffen werden. 
Gegen eine Anwendung von 3 7 der  Vcrorclnung hättLn e r  n ich ts  einzuwenden. Eine  ge- 
wisse Regelung wäre v i c l l c i c h t  m r  zu bcgrüssen. E s  gäbe v i e l l e i ch t  auch Lehr- 
WSfte, welche dabej- bcssar weglcomner,. 

- .  

--- -- 
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D r .  Hauser hat nichts  dagegen, wenn das Postulat abgeschrieben wird. Er glaubt, 
dass e s  seinen Zweck doch e r f ü i l t  hat ,  auch wenn der Grundbeitrag nicht erh¿¿ht wird 
und verweist diesbeaiíglich nochmals auf d ie  Situation 
des Postulates. Es hat  der Volkswirtschaftsdirektion sicher geholfen in ihrem 
Auftreten gegen a l lzu  rigorose Einsparungsmassnahmen. 

zur Zeit  der Ehreichung 

K. Langhard kann der Abschreibung des Postulates zustimmen. in seinem Bezirk hat 
man sich an der Erh'olung der Lehrortsbeiträge nicht gestossien. E r  kann nicht v e r  
stehen, dass d ie  Stadt Zürich schlechter wegkommen s o l l ,  als d ie  Landschaft. Es 
is t  wohl eher so, dass die  Landschaft heute weniger benachteil igt  i s t  a l s  früher. 
Er w e i s t  auch darauf hin, dass i n  früheren Jahren nur d ie  unbemittelten Schuler 
kein Schulgeld zu .bezahlen hatten, heute aber i s t  der Unterricht allgemein kosten- 
l o s .  Wenn schon d.ie staatl ichen Beiträge erhöht mrden mikiten, dann sol ten die ab- 
gestuften BeiWägé rev id ie r t  werden. 

E. Gyr bezweifelt, dass die  freiwill igen, privaten Baiträge dort  am reichlichsten 
fliessen werden, wo die  Schulen Defizite aufzuweisen haben. Das Gegenteil dürf te  
eher der F a l l  sein. Es *de ihn interessieren, wie d i e  am laufenden Band ein- 
gehenden Gesuche um Erhöhung der Lchrortsbeiträge behandelt werden. 

I. Regierungsrat Meier kann heute keine verbindliche Erklärung abgeben zur Anregung 
D r .  Hauser's bezüglich der f re iwil l igen Beiträge. E r  will  zuerst d i e  Auswirkungen 
abklären. Der Gedanke ist  aber einleuchtend und berechtigt .  E r  dare bere i t ,  eine 
zustimmende Erklarung im Kantonsrat b e i  Behandlung des Geschäftes abzugeben, sofern 
e r  b e i  seiner Prüfung zur Ueberzeugung komt, dass d i c  Lösung tragbar ist. Dabei 
vers teht  e r  die  Anregung so, dass e s  s ich nur un die privaten, f re iwil l igen Bei- 
träge handelt, nicht aber um die Beiträge der Verbande (Zustimmung D r .  Hauser's). 
S e i t  e r  der Volkswirtschaftsdirektion vorsteht, wurde noch kein Gesuch um Erhöhung 
des Lehrortsbeitrages abgelehnt. 

D r .  Zellweger 
stimmen könne, wenn die Zusicherung abgegeben wird, dass die  angekündigten Ein-  
schränkungen s ich i n  einem Rahmen halten, dass darunter die Schulung nicht  zu 
leiden hat, und wenn für  die Stadt Zürich d ie  bisherigen Verhaltnisse erhalten 
bleiben. Es i s t  nicht gerechtfert igt ,  b e i  den Gewërbeschulcn erhebliche Ein- 
schränkungen machen zu wollen; eine gute Ekrufscchulung i s t  unbedingt notwendig. 

g ib t  die Erklärung ab, dass e r  dcr Abschreibung des Postulates zu- 

D r .  Leu weist darauf hin, dass bisher auch unter dem Druck der Sparmassnahmen 
a l l e  Gesuche um Staatsbeiträgc loyal  bchandelt worden seien. Es  is t  aber so, dass 
bei  der  Gewerbeschule Zürich i n  gewissen Beziehungcn Übermarcht w i r d .  Die Gewerbe- 
.;chule ist keine Metallarbeiterschule oder einc Lchrwerkctätte fir die gesamte 
Berufsausbildung . Mit Ausnahme der Schrcíner-%aehklasse hat die  Schule nur den 
theoretischen Unterricht zu vermitteln, während die praktische Ausbilàung dem 
ïehrbetrieb obliegt.  Der Unterricht an der Schule muss nach dem normalen kh rp lan  
des BIGA.erteilt werden. I n  Zürich geht man aber dar i ihr  hinaus, was  naturgemäss 
vermehrte Kosten verursacht. Es kann keine Zusicherung abgegeben werden, dass den 
überbordenden Massnahmen zugestimmt werde. . 

A u f  die  Anfrage des Vorsitzenden e rk la r t  

R. Welter, dass e r  seinen Antrag auf Nichtabschreibung des Postulates zurück- 
ziehe, dass e r  s ich aber vorbehalte, c in  neues Postulat zu s t e l l e n , ' f a l l s  d ie  
Antwort auf d i c  Anregung D r .  Hauscr's im Kantonsrat nicht befriedigend ausfa l le ,  
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- Der Vorsitzende 
aufgenommen werde. Nachdem sich niemand zum Nort meldet, nimmt e r  an, dass die  

f rag t ,  ob der  Antrag auf Nichtabschreibung von anderer Seite 

Kommission einstimmig der Abschreibung des Postulates zustimmt hn Hinblick auf 
die  vom Volkswirtschaftsdircktor abgegebenen Erklarungen und Zusicherungen. Es 
wäre zu wiinschcn, wenn anlassl ich der Behandlung des Geschaftes im Rat sei tens  
der Regierung eine Erkïàrung zur Anregung D r .  Hauser’s abgegeben würde. 

- R. Welter 
Dr. Hauser’s einverstanden seicn. 

Allgemeine Zustimrmuig. 

-.. -..‘ .__C.._,... ,. ..* .r *...’. * -.-. . .. .* 
stellt die Frage, ob a l l e  Kommissionsmitglieder mit der Anregung 

A l s  Referent vor dem Rat wird der vorsitzende bestimmt. 

Schluss der  Sitzung: 17.15 Uhr. 

Fur die  Richtigkeit: 
Der Protokollführer: 

H. Schneebeli. 




